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Regeste

Vollstreckung eines Vergleichs | Vertragsrecht

Erwägungen

E. 1
Mit dem heutigen Entscheid in der Sache wird der Antrag auf Gewährung der
aufschiebenden Wirkung bzw. der Sistierung des Verfahrens gegenstandslos.

E. 2
Das angefochtene Urteil des Obergerichts betrifft die Vollstreckung eines gerichtlichen
Vergleichs, der gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO einem rechtskräftigen Entscheid gleichsteht,
und unterliegt damit der Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht (Art. 72 Abs. 2
lit. b Ziff. 1 BGG). Es ist ein Endentscheid ( Art. 90 BGG ) eines oberen kantonalen
Gerichts, das gemäss Art. 75 BGG als Rechtsmittelinstanz entschieden hat. Der
Beschwerdeführer ist mit seinen Anträgen unterlegen und daher zur Beschwerde legitimiert
( Art. 76 BGG ).

E. 2.1
Der Streitwert wird zwar im angefochtenen Urteil nicht ausdrücklich der Höhe nach
festgelegt. Mit der Angabe in der Rechtsmittelbelehrung ist jedoch davon auszugehen, dass
die erforderlichen Fr. 15'000.-- ( Art. 74 Abs. 1 lit. a BGG ) erreicht werden. Bei
Mietausweisungen bestimmt sich der Streitwert in der Regel nach dem Nutzungsentgelt,
das für die Zeit bezahlt werden muss, während der der Entscheid mutmasslich nicht
vollstreckt werden kann. Da hier der jährliche Mietzins Fr. 36'000.-- beträgt und der
Beschwerdeführer eine Räumungsfrist von mindestens einem Jahr beantragt, kann das
Streitwerterfordernis als erfüllt gelten. Die Beschwerde in Zivilsachen ist grundsätzlich
zulässig, weshalb auf die eventualiter erhobene subsidiäre Verfassungsbeschwerde nicht
einzutreten ist.

E. 2.2
Neue Begehren, Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren vor
Bundesgericht nicht zulässig ( Art. 99 BGG ). Abgesehen davon, dass der
Beschwerdeführer in der Formulierung seiner Anträge im Vergleich zu seiner Eingabe an
die Vorinstanz abweicht, erscheint jedenfalls das Begehren in Ziffer 4 als neu und damit
unzulässig - wobei hinzukommt, dass damit nicht in einer hinreichend bestimmten Weise
beantragt wird, in welcher Weise der Beschwerdeführer die Folgen der Zwangsräumung
geregelt haben möchte und daher sein Antrag im Falle der Gutheissung gar nicht zum Urteil
erhoben werden könnte. Nicht zulässig sind ausserdem die neuen Beweisanträge des
Beschwerdeführers zum Wert seiner Tiere. Er legt namentlich nicht dar und es ist auch



nicht erkennbar, inwiefern erst der angefochtene Entscheid dazu hätte Anlass geben
können.

E. 2.3
Rechtsmittelbegehren sind zu begründen ( Art. 42 Abs. 1 BGG ). In der Beschwerde ist in
gedrängter Form dazulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2
BGG ). Dies setzt mindestens voraus, dass sich der Beschwerdeführer mit den Erwägungen
des angefochtenen Entscheides auseinandersetzt und darlegt, weshalb er damit nicht
einverstanden ist ( BGE 140 III 86 E. 2 S. 89, 115 E. 2 S. 116). Die Vorinstanz ist auf die
Ziffern 8-10 der Beschwerdebegehren nicht eingetreten mit der Begründung, diese seien
neu und gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässig (E. 5 S. 8). Es handelt sich dabei um die
Begehren, mit denen der Beschwerdeführer festgestellt haben will, dass die Vollstreckung
des Vergleichs einer Enteignung und angesichts seines Alters von 67 Jahren einem
faktischen Berufsverbot gleichkomme und dass er entschädigt werden müsse. Der
Beschwerde ist nicht zu entnehmen, inwiefern die Vorinstanz Art. 326 Abs. 1 ZPO verletzt
haben soll, nachdem der Beschwerdeführer nicht bestreitet, dass er entsprechende Begehren
vor erster Instanz nicht gestellt hat (S. 18 f.). Jedenfalls ist nicht nachvollziehbar, was der
Beschwerdeführer vorbringen will mit dem Hinweis, die neuen Begehren hielten sich "im
Rahmen des Streitgegenstandes ". Seine Ausführungen zu den persönlichen Folgen der
Vollstreckung des gerichtlichen Vergleichs für sich und seine Tiere bilden - wie die
Vorinstanz zutreffend beigefügt hat - nicht Gegenstand des Vollstreckungsverfahrens. Auf
die im vorliegenden Verfahren unter den Ziffern 5 und 6 gestellten Begehren ist mangels
hinreichender Begründung nicht einzutreten.

E. 3.1
Die Beschwerdegegnerin begehrt im vorliegenden Verfahren die Vollstreckung eines
gerichtlichen Vergleichs, der einem Urteil gleichsteht ( Art. 241 ZPO ). Soweit der
Beschwerdeführer mit seinen Vorbringen und Beweisanträgen die Rückgabe des
Mietgeländes in Frage stellen will, verkennt er, dass er sich im gerichtlichen Vergleich zur
Rückgabe des Geländes bis Ende 2015 verpflichtet hat. Das Vollstreckungsverfahren ist
Folge davon, dass er diese rechtskräftige Verpflichtung nicht erfüllt hat, und es dient allein
dem Vollzug dieser Verpflichtung, weshalb nicht mehr über zivilrechtliche Ansprüche
verhandelt wird und daher auch Art. 6 Ziffer 1 EMRK grundsätzlich keine Anwendung
findet ( BGE 141 I 97 E. 5.1 S. 98).

E. 3.2
Entscheide und ihnen gleichgestellte gerichtliche Vergleiche werden nach den
Bestimmungen des 10. Kapitels der ZPO (Art. 335 bis 346) vollstreckt, wenn sie nicht auf
Geldzahlung oder Sicherheitsleistung lauten ( Art. 335 Abs. 2 ZPO ). Kann - wie hier -
nicht direkt vollstreckt werden, so ist beim Vollstreckungsgericht ein Vollstreckungsgesuch
einzureichen ( Art. 338 ZPO ). Das Gericht entscheidet im summarischen Verfahren ( Art.
339 ZPO ) von Amtes wegen und nach Anhörung der Gegenpartei über die
Vollstreckbarkeit ( Art. 341 ZPO ). Materiell kann die unterlegene Partei gemäss Art. 341
Abs. 3 ZPO einwenden, dass seit Eröffnung des Entscheids Tatsachen eingetreten sind,
welche der Vollstreckbarkeit entgegenstehen, wie insbesondere Tilgung, Stundung,
Verjährung oder Verwirkung der geschuldeten Leistung. Besteht die zu vollstreckende
Verpflichtung in einem Tun, so kann das Vollstreckungsgericht gemäss Art. 343 Abs. 1
ZPO anordnen eine Strafdrohung nach Artikel 292 StGB (lit. a), eine Ordnungsbusse bis Fr.



5'000.-- (lit. b), eine Ordnungsbusse bis Fr. 1'000.-- für jeden Tag der Nichterfüllung (lit. c),
eine Zwangsmassnahme wie Wegnahme einer beweglichen Sache oder Räumung eines
Grundstücks (lit. d) oder eine Ersatzvornahme (lit. e).

E. 3.3
Im vorliegenden Fall ist der Beschwerdeführer kraft gerichtlichen Vergleichs rechtskräftig
verpflichtet, der Beschwerdegegnerin das Grundstück zurückzugeben bzw. seine Tiere und
Gegenstände vom Mietgrundstück zu entfernen. Da er dieser vollstreckbaren Verpflichtung
nicht fristgerecht nachgekommen ist, haben die kantonalen Gerichte ihn nunmehr unter
Strafdrohung nach Art. 292 StGB verpflichtet, einen Teil seiner Tiere und Gegenstände bis
Donnerstag, 16. Juni 2016, und den anderen Teil bis spätestens Donnerstag, 14. Juli 2016,
vom Gelände abzutransportieren ( Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO ). Für den Fall, dass er dieser
Verpflichtung zur Räumung des Geländes bis zur gesetzten Frist nicht nachkommen sollte,
haben sie ausserdem das Oberamt Region Solothurn als zuständige Verwaltungsbehörde
angewiesen, das Gelände im Interesse und in Zusammenarbeit mit der Beschwerdegegnerin
zwangsweise zu räumen ( Art. 343 Abs. 1 lit. d ZPO ). Der Beschwerdeführer stellt weder
in Abrede, dass die gesetzlichen Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit vorliegen, noch
behauptet er, es stände einer der vom Gesetz als beachtlich erklärten Gründe der
Vollstreckbarkeit seiner Verpflichtung zur Rückgabe des Mietgeländes entgegen.

E. 3.4
Die Vorbringen des Beschwerdeführers erschöpfen sich darin, auf die Schwierigkeiten einer
neuen Unterbringung seiner Tiere hinzuweisen, zumal er diese weiterhin in der Weise
versorgen möchte, wie er dies bisher auf dem Mietgrundstück getan hat. Er will diese
Schwierigkeiten beweisen und verlangt, es sei ihm zu gestatten das Grundstück der
Beschwerdegegnerin noch für mindestens ein weiteres Jahr wie bisher zu nutzen, wobei er
hofft, bis dahin Investoren zu finden, welche für ihn und seine Tiere einen Millionenbetrag
zum Erwerb des Grundstücks aufbringen. Ausserdem verlangt er, das Vollstreckungsgericht
müsse konkrete Anordnungen über die anderweitige Unterbringung der Tiere treffen, so
dass der Tierschutzgesetzgebung Rechnung getragen werde und ihm selbst ausserdem die
Erwerbsgrundlage erhalten bleibe.

E. 3.4.1
Der Beschwerdeführer beantragt, seine im kantonalen Verfahren gestellten Beweisanträge
seien zuzulassen. Beweis ist nur über rechtserhebliche Tatsachen zu führen ( Art. 150 Abs.
1 ZPO ). Die vom Beschwerdeführer beantragten Beweise sollen den Nachweis erbringen,
dass mit der Entfernung der Tiere aus ihrer gewohnten Umgebung deren körperliche und
seelische Gesundheit gefährdet sei; die vom Beschwerdeführer im kantonalen Verfahren
beantragten Zeugeneinvernahmen und Gutachten hätten mittels eingehender Abklärungen
die Berücksichtigung des Tierwohls namentlich bei der Zwangsräumung sicherstellen
sollen. Der Beschwerdeführer zitiert das Tierschutzgesetz zutreffend, wenn er darlegt, dass
der Tierhalter - d.h. der Beschwerdeführer selbst - für die Gewährleistung des Wohls seiner
Tiere verantwortlich ist. Den Anträgen des Beschwerdeführers ist jedoch nicht zu
entnehmen, mit welchen konkreten und zivilprozessual vorgesehenen Massnahmen er
verlangt, dass das Wohl seiner Tiere für den Fall deren Umsiedlung gewährleistet werden
sollte. Seine Ausführungen erschöpfen sich in der sinngemässen Aussage, dass er ohne
Gefährdung des Tierwohls seiner Verpflichtung zur Räumung des Geländes nicht
nachkommen könne und auch eine Zwangsräumung ohne Verletzung der Anliegen des



Tierschutzes nicht möglich sei. Die Vorbringen richten sich damit gegen die
Mietkündigung und die rechtskräftig feststehende Beendigung des Mietverhältnisses an
sich und sind damit im Vollstreckungsverfahren nicht zu hören. Im Übrigen verkennt der
Beschwerdeführer, dass Fragen der Tierschutzgesetzgebung nicht Gegenstand eines
zivilprozessualen Vollstreckungsverfahrens bilden, sondern bei den hierfür zuständigen
Verwaltungsbehörden zu thematisieren sind.

E. 3.4.2
Der Beschwerdeführer beantragt, es sei ihm bis zur Zwangsräumung eine angemessene
Räumungsfrist von mindestens einem Jahr einzuräumen bzw. die Räumungsfrist nach
richterlichem Ermessen zu erstrecken. Er begründet diese Anträge mit aktuellen
Bemühungen seinerseits und Verhandlungen zwischen den Parteien. Nachdem seine
Bemühungen um anderweitige Platzierung seiner Tiere gescheitert seien, plant der
Beschwerdeführer nach seinen Ausführungen, das Gelände durch Investoren zu erwerben,
wofür er jedoch ausreichend Zeit benötige. Abgesehen davon, dass die Beschwerdegegnerin
in ihrer Antwort zum Gesuch um aufschiebende Wirkung bestreitet, dass konkrete
Verhandlungen im Gang sind, gibt der Beschwerdeführer nach den Erwägungen im
angefochtenen Entscheid mit diesen Anträgen zu erkennen, dass er nicht bereit ist, den
Vergleich zu erfüllen, wogegen er nichts vorbringt (E. 4.3 S. 8); nach den Feststellungen im
erstinstanzlichen Urteil (E. 3.3.2 S. 8 f.) beziehen sich die vom Beschwerdeführer
nachgewiesenen Bemühungen um eine neue Platzierung seiner Tiere denn auch zumeist auf
die Zeit vor dem Abschluss des gerichtlichen Vergleichs vom 19. Februar 2014.

E. 3.4.3
Mit seinem Antrag verkennt der Beschwerdeführer die Natur des zivilprozessualen
Vollstreckungsverfahrens grundlegend. Mit der Ansetzung der Räumungsfrist soll allein die
Durchführung der Räumung zur Vollstreckung des rechtskräftigen Entscheides praktisch
ermöglicht werden; es geht nicht um eine weitere Erstreckung des - rechtskräftig beendeten
- Mietverhältnisses oder darum, dem Beschwerdeführer die Suche weiterer Alternativen zu
ermöglichen. Nachdem der Beschwerdeführer spätestens seit Abschluss des rechtskräftigen
Vergleichs vom 19. Februar 2014 definitiv weiss, dass er das Mietgelände verlassen muss,
haben die Vorinstanzen ihr Ermessen nicht verletzt, sondern zugunsten des
Beschwerdeführers grosszügig ausgeübt mit der Anordnung einer Frist von drei bis vier
Monaten für die Räumung des Geländes. Soweit der Beschwerdeführer - ohne selbst
konkrete Anträge zu stellen - beanstandet, die Zwangsmassnahme der Räumung sei nicht
hinreichend bestimmt, kann ihm nicht gefolgt werden. Es obliegt dem
Vollstreckungsgericht, bei Anordnung einer Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 343
Abs. 1 lit. d ZPO die zuständige Verwaltungsbehörde mit der Durchführung, namentlich
mit der Räumung eines Grundstückes, zu betrauen. Mangels konkreter Anordnungen über
die Art der Durchführung ist es Sache der zuständigen Verwaltungsbehörde, die im Rahmen
des Auftrags zur Räumung des Grundstückes erforderlichen Massnahmen zu treffen. Der
Auftrag an die zuständige Verwaltungsbehörde, nötigenfalls unter Anwendung von
Polizeigewalt und unter zwangsweiser Verschaffung von Zugang in die Liegenschaft
(Dispositiv-Ziffer 7 des erstinstanzlichen Vollstreckungsentscheids) und unter
Inanspruchnahme der Mithilfe der Beschwerdegegnerin (Dispositiv-Ziffer 8) die
Ausweisung zu veranlassen, ist hinreichend bestimmt. Dass die konkreten
Vollzugsmodalitäten allenfalls im Rahmen dieses Auftrages von der zuständigen
Vollzugsbehörde in Beachtung der gesamten Gesetzgebung zu treffen sind, liegt in der



Natur der Sache. Der Beschwerdeführer hätte die Möglichkeit gehabt, die Modalitäten der
Räumung selbst zu bestimmen, indem er seine längst rechtskräftige Verpflichtung zum
Verlassen des Grundstücks erfüllt hätte.

E. 4
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des
Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Er hat
der anwaltlich vertretenen Gegenpartei eine reduzierte Parteientschädigung für deren
Kosten im Zusammenhang mit der Stellungnahme zum Gesuch um aufschiebende Wirkung
zu bezahlen ( Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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